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1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Böklund

für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Böklund vom 3.12.2008 folgende

Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen

die Ausgaben

b) im Vermögenshaushalt

die Einnahmen

die Ausgaben

EUR

1.724.700,00

1.724.700,00

1.337.800,00

1.337.800,00

§1

erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes,

um um einschließlich der Nachträge

gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf

EUR EUR EUR

1.589.300,00

1.589.300,00

312.900,00

312.900,00

3.314.000,00

3.314.000,00

1.650.700,00

1.650.700,00



§2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsvermächtigungen von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR

§3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§4

Die Bestimmungen des § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Böklund gemäß Beschluss vom 12.12.2007 bleiben

unverändert bestehen.

Böklund, den 4.12.2008

OÖ

gez. Petersen t ^

Bürgermeister ^"^

Die vorstehende INachtragsgaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Gemäß § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung kann

kann jeder Einsicht (im Amt Südangeln, Außenstelle Tolk, Alte Dorfstr. 38, 24894 Toik, Zi. 26, Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 -12:00 Uhr. Mo 14:00 -16:00 Uhr,

Do 14:00 -18:00 Uhr) in die Nachtragsgaushaltshaltssatzung, den Nachtragshaushaltsplan mit den Anlagen nehmen.



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Böklund mit Schmutzwasser für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 3.12.2008

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan wird 2009

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 2.513.500,00 EUR j

in der Ausgabe auf 2.513.500,00 EUR

und

nO
2. im Vermögenshaushalt ^^

in der Einnahme auf 1.171.800,00 EUR pQ

in der Ausgabe auf 1.171.800,00 EUR -

festgesetzt.

§2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0,00 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 5,2 Stellen*



§3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 260%

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 260%

2. Gewerbesteuer 320%

§4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren

Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder

§ 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000,00 EUR.

§5
1) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:

a) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen

verwendet werden.

b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummern 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.

2) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig

deckungsfähig.

Böklund, den 04.12.2008

gez. Petersen

Bürgermeister
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Gemäß § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung

kann jeder Einsicht (im Amt Südangeln, Außenstelle Tolk, Alte Dorfstr. 38, 24894 Tolk, Zi. 26, Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 -12:00 Uhr, Mo 14:00 -16:00 Uhr,

Do 14:00 -18:00 Uhr) in die Haushaltshaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen nehmen.

Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit 2 Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.



GEMEINDE TOLK

Der Bürgermeister

Abt.:
(Geschäftszeichen im Antwortschreiben angeben)

Gemeinde Tolk * Postfach 11 52 * 24858 Böklund

Mitteilungsblatt
Toft 7, 24860 Böklund

8 Amtsverwaltung 04623/780

Telefax 04623/7830

S Bürgermeister 04622/487

Tolk, den 04.12.2008

Einladung

Hiermit lade ich zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung

am Dienstag, dem 16. Dezember 2008, um 20.00 Uhr,

im Sitzunasraum des Amtsaebäudes in Tolk

ein.

Tagesordnung

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht des Bürgermeisters

3. Berichte der Ausschussvorsitzenden

4. Beratung und Beschlussfassung über die außerordentliche Tilgung eines Darlehens

5. Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt 2008 (Anlage)

6. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2009/2010 mit Investitionsprogramm

bis 2012 (Anlage)

7. Umstellung der Haushaltsführung von der kameralistischen auf die doppelte Buchfüh

rung (Doppik) (Anlage)

8. Beratung und Beschlussfassung zum Kreiskonzept Windkraft (Anlage)

9. Verschiedenes

Mit freundlichem Gruß

gez. Andreas Thiessen

Bürgermeister

Verteiler:

an alle GemeindevertreterAinnen

an alle bürgerlichen Mitglieder

Protokollführer Joachim Kock, Amtsverwaltung

Presse, Frau Marion Böttcher



Amt Südangeln

Der Amtsvorsteher

Toft 7 • 24860 Böklund

Telefon (Zentrale)

04623-78-0

Telefax

04623-78-30

^ Jj W /frungszKonten der Amtskasse

Nord-Ostsee Sparkasse 1

BLZ. 217 500 00 • Konto 960 033 66

Volksbank Raiffeisenbank eG Süderbrarup

BLZ. 215 663 56 Konto 1104

Schleswiger Volksbank eG

BLZ. 216 900 20 • Konto 500 020

Amt Südanaeln - Postfach 1152 • 24858 Böklund

Mitteilungsblatt

4ungszeiten
-Fr. 08.00-12.00 Uhr

Mo. 14.00-16.00 Uhr

Do. 14.00-18.00 Uhr

Amt

Südangeln
Böklund, 01.12.2008

Abteilung

Aktenzeichen

Auskunft erteilt LVB Albert

Telefon (0 46 23)-78 0

E-Mail info

@amt-suedangeln.de

EINLADUNG

Zur öffentlichen Sitzung des Amtsausschusses Südangeln am

Donnerstag, dem 18. Dezember 2008, um 16.30 Uhr,

im Sitzungssaal des Amtsgebäudes in Böklund,

lade ich ein.

Tagesordnung

1. Einwohnerfragestunde

2. Berichte des Amtsvorstehers, der Verwaltung und der Ausschussvorsitzenden

3. Beratung und Beschlussfassung über die Satzung des Amtes Südangeln über die Erhebung

von Gebühren für das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden

Schlamms und das in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers und die Einleitung und

Behandlung in Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich der Gemeinden Böklund, Havetoft,

Klappholz, Stolk, Struxdorf, Süderfahrenstedt und Uelsby (Klärschlammgebührensatzung)

(Anlage)

4. Beratung und Beschlussfassung über die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Amt

Geltinger Bucht und dem Amt Südangeln zur Umstellung der Haushaltsführung auf die Doppik

(Anlage)

5. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2009 mit Investitionsprogramm bis 2012

(Anlage für alle Amtsausschussmitglieder, außer Finanzausschussmitglieder und Amtsvorsteher)

6. Verschiedenes

7. Grundstücksangelegenheiten

8. Personalangelegenheiten

Zu TOP 7 und 8 wird voraussichtlich beantragt,

die Öffentlichkeit von der Beratung und Beschlussfassung auszuschließen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hans-Werner Berlau

Verteiler:

an alle Amtsausschussmitglieder

LVB Heiko Albert

Protokollführerin Svenja Linscheid

Bruno Heller, Amtsverwaltung (immer eine Einladung)

Personalratsvorsitzende Andrea Essmann

Claus Kühl (per e-mail)



GEMEINDE STOLK

Der Bürgermeister

Abt.:
(Geschäftszeichen im Antwortschreiben angeben)

Gemeinde Stolk * Postfach 11 52 * 24858 Böklund

Mitteilungsblatt
Toft 7, 24860 Böklund

9 Amtsverwaltung 04623/780

Telefax 04623/7830

9 Bürgermeister 04623/517

Stolk, den 03.12.2008

EINLADUNG

Zu einer öffentlichen Gemeindevertretersitzung am

Montag, dem 15, Dezember 2008, um 19,30 Uhr,

in der Gastwirtschaft „Zum goldenen Stern"

— lade ich ein.

Tagesordnung

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden

3. Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt 2008 (Anlage für alle GV,

außer FA-Mitglieder und BGM)

4. Beratung und Beschlussfassung über eine außerordentliche Tilgung

5. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalts 2009/2010 mit Investitionspro

gramm 2012 (Anlage für alle GV, außer FA-Mitglieder und BGM)

6. Grundsatzbeschiuss über die Umstellung der Haushaltsführung von der kameralistischen

auf die doppelte Buchführung (Doppik) (Anlage für alle GV, außer FA-Mitglieder und

BGM)

7. Beratung und Beschlussfassung über einen Zuschuss für die Sanierung der Kirche in Bök

lund

8. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

gez. Heiner Paulsen

Verteiler:

an alle Gemeindevertreter/-innen

an alle bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse

Herrn Wehrfürher Alfred Steffen

Herrn Helmut Thiesen

Herrn LVB Heiko Albert

Protokollführer Bruno Heller



GEMEINDE NEUBEREND

Der Bürgermeister

Abt.:
(Geschäftszeichen im Antwortschreiben angeben)

Gemeinde Neuberend * Postfach 11 52 * 24858 Böklund

Mitteilungsblatt

Toft 7, 24860 Böklund

S Amtsverwaltung 04623/780

Telefax 04623/7830

9 Bürgermeister 04621/999 782

Neuberend, den 03.12.2008

Einladung

Hiermit lade ich zur Sitzung der Gemeindevertretung Neuberend

am Donnerstag, dem 15. Dezember 2008. um 19.00 Uhr,

in die Gaststätte ..Zur Eiche"

unter Mitteilung folgender Tagesordnungspunkte recht herzlich ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Be

schlussfähigkeit

2. Beratung und Beschlussfassung über Änderungsantrag zum Protokoll -öffentlicher Teil- vom

25.09.2008 (Anlage)

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung

4. Einwohnerfragestunde

5. Eingaben und Anfragen

6. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 25. September 2008

7. Bericht des Bürgermeisters

8. Berichte der Ausschussvorsitzenden

9. Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt 2008 (Anlage)

10. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2009 mit Investitionsprogramm bis 2012 (An

lage)

11. Beratung und Beschlussfassung über verschiedene Zuschussanträge

12. Umstellung der Haushaltsführung von der kameralistischen auf die doppelte Buchführung (Anlage

für alle GV, außer FA-Mitglieder und BGM)

13. Zustimmung zur Wahl des Gemeindewehrführers und Ernennung zum Ehrenbeamten

14. Verschiedenes

15. Beratung und Beschlussfassung über Änderungsantrag zum Protokoll -nichtöffentlicher Teil- vom

25.09.2008 (Anlage)

16. Zuschussantrag Kinderbetreuung

Zu TOP 15 und 16 wird voraussichtlich beantragt, die Öffentlichkeit von der Beratung
und Beschlussfassung auszuschließen!

gez. H. H. Guthardt

Bürgermeister

Verteiler.

alle Gemeindevertreter

alle bürgerlichen Mitglieder

LVB Heiko Albert

Protokollführerin Sonja Carstensen

Kämmerin Birte Nörenberg

Gemeindewehrführer Stefan Landsmann

Frau Elke Kuehn, Presse



Gemeinde Idstedt Idstedt, den 27. November 2008

Einladung

zur Einwohnerversammlung

am Mittwoch, 10. Dezember 2008, um 19.30 Uhr,

in die Gaststätte „Zur Alten Schule", Idstedt

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Einwohnerversammlung

2. Bericht des Bürgermeisters über die wichtigen Vorgänge in der Gemeinde

3. Bericht zur Breitbandversorgung (DSL) durch die Telekom

Berichterstatter: Bernd Rabe / Anja Thomsen / Angela Redepennig - Telekom

4. Verschiedenes

Über eine rege Beteiligung interessierter Idstedter Einwohnerinnen und

Einwohner würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Edgar Petersen

Bürgermeister



-MS
GEMEINDE GOLTOFT

Der Bürgermeister

Abt.:
(Geschäftszeichen im Antwortschreiben angeben)

Gemeinde Goltoft * Postfach 11 52 * 24858 Böklund

Mitteilungsblatt

Toft 7, 24860 Böklund

a Amtsverwaltung 04623/780

Telefax 04623/7830

a Bürgermeister 04622/2166

Goltoft, den 27.11.2008

Einladung

Hiermit lade ich zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung

am Dienstag, dem 9, Dezember 2008, um 20,00 Uhr,

in den Gasthof „Zur Doppeleiche", Goltoft,

ein.

Tagesordnung

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit; Genehmigung der Tagesordnung

3. Einwohnerfragestunde

4. Bericht der Ausschussvorsitzenden

5. Bericht des Bürgermeisters

6. Beratung und Beschlussfassung über einen Zuschuss für die Sanierung des Gemeindehau

ses in Brodersby

7. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2009/2010 mit Investitionsplan bis

2012 (Anlage wird für alle GVnachgereicht - außer FA-Mitglieder und BGM)

8. Beratung und Beschlussfassung über die Umstellung der Haushaltsführung von der käme-

ralistischen auf die doppische Buchführung (Doppik) (Anlage für alle GV-

außer FA-Mitglieder und BGM)

9. Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung der Wikinger Rallye durch ein Teil

gebiet von Goltoft im Jahr 2009

10. Beratung und Beschlussfassung über die Fördernde Mitgliedschaft im Feuerwehrmusikzug

Westerakeby

11. Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag der Freiwilligen Feuerwehr auf finanziel

le Unterstützung bei Trauerfällen

12. Verschiedenes

Mit freundlichem Gruß

gez. Hans-Joachim Thomsen

Bürgermeister

Verteiler:

an alle GemeindevertreterAinnen

Protokollführerin Beatrix Vanselow

- LVB Albert

Herrn Claus Kühl, Presse



1. Nachtragshaushaitssatzung der Gemeinde Idstedt

für das Haushaltsjahr 2008

Seite 1

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluß der Gemeindevertretung vom 26.11.2008 folgende

Nachtragshaushaitssatzung erlassen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen

die Ausgaben

EUR

69.900,00

69.900,00

§1

erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes,

um um einschließlich der Nachträge

gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf

EUR EUR EUR

844.500,00

844.500,00

914.400,00

914.400,00

b) im Vermögenshaushalt

die Einnahmen

die Ausgaben

144.200,00

144.200,00

87.500,00

87.500,00

231.700,00

231.700,00



Seite 2

§2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsvermächtigungen von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR

§3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§4

Die Bestimmungen des § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Idstedt gemäß Beschluß vom 28.11.2007 bleiben

unverändert bestehen. |

Idstedt, den 26.11.2008

gez. Edgar Petersen

00

Bürgermeister

Die vorstehende 1. Nachtraghaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Gem.§ 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung kann jeder Einsicht

(im Amt Südangeln, Außenstelle Tolk, Alte Dorfstr. 38, 24894 Tolk, Zi. 26, Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 -12:00 Uhr, Mo 14:00 -16:00 Uhr, Do 14:00 -18:00 Uhr)

in die Nachtragshaushaltssatzung, den Nachtragshaushaltsplan und die Anlagen nehmen.



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Idstedt für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.11.2008

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan wird 2009

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 901.600,00 EUR

in der Ausgabe auf 901.600,00 EUR

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 114.200,00 EUR

in der Ausgabe auf 114.200,00 EUR

festgesetzt.

§2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0,00 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,05 Stellen*



§3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 285%

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 285%

2. Gewerbesteuer 320%

§4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren

Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder

§ 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 9.000,00 EUR.

§5
1) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:

a) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen

verwendet werden.

b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummern 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.

2) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig

deckungsfähig.

Idstedt, den 26.11.2008

gez. Edgar Petersen

Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Gemäß § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung kann jeder Einsicht

(im Amt Südangeln, Außenstelle Tolk, Alte Dorfstr. 38, 24894 Tolk, Zi. 26, Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 -12:00 Uhr, Mo 14:00 -16:00 Uhr, Do 14:00 -18:00 Uhr)

in die Haushaltshaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen nehmen.


